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1. TITEL DES PROGRAMMS ZUR ENTWICKLUN G DES LÄNDLICHEN RAUMS 

Austria - Rural Development Programme (National) 

 

1.1. Änderung 

1.1.1. Art der Änderung (Verordnung 1305/2013) 

c) Beschluss Artikel 11 Buchstabe b 

1.1.2. Änderung zur Modifizierung der in der Partnerschaftsvereinbarung angegebenen Informationen  

 

1.1.3. Änderung im Rahmen von Artikel 4 Absatz 2 Unterabsatz 3 der Verordnung 808/2014 (nicht 
verrechnet mit den Obergrenzen in diesem Artikel): 

 

1.1.4. Konsultation des Begleitausschusses (Artikel 49 Absatz 3 der Verordnung 1303/2013) 

1.1.4.1. Datum 

01-04-2016 

 

1.1.4.2. Stellungnahme des Begleitausschusses 

Der Begleitausschuss LE 14-20 wurde auf Basis von Artikel 49 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 
1303/2013 am 26.02.2016 im Rahmen der 3. Sitzung des Begleitausschusses mit den damals von der 
Verwaltungsbehörde vorgeschlagenen Änderungen des Österreichischen Programms befasst und nahm dazu 
Stellung. Aufgrund von Anmerkungen und Anregungen von Mitgliedern des Begleitausschusses wurde der 
Änderungsantrag überarbeitet. Die Mitglieder wurden anschließend nochmals im Rahmen eines 
Umlaufverfahrens damit befasst. Der Änderungsantrag wurde nunmehr am 01.04.2016 mit 2 Gegenstimmen 
angenommen. 
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1.1.5.2.2. Erwartete Wirkungen der Änderung 

Die beantragte Änderung lässt keine besondere Wirkung erwarten. Es handelt sich hierbei um eine 
erforderliche Aktualisierung. 

 

1.1.5.2.3. Auswirkung der Änderung auf Indikatoren 

Die beantragte Änderung lässt keine Auswirkung auf die Indikatoren erwarten. 

 

1.1.5.2.4. Zusammenhang zwischen der Änderung und der Partnerschaftsvereinbarung 

Mit der beantragten Änderung wird weiterhin den Festlegungen der Partnerschaftsvereinbarung 
entsprochen. 

 

1.1.5.3. 03 Änderung in Kapitel 7: Erforderliche Aktualisierungen 

1.1.5.3.1. Gründe für die Änderung und/oder die sie rechtfertigenden Durchführungsprobleme 

Erforderliche Aktualisierungen, die sich aufgrund der Änderungen im Finanzplan und Indikatorplan 
ergeben. 

 

1.1.5.3.2. Erwartete Wirkungen der Änderung 

Die beantragte Änderung lässt keine besondere Wirkung erwarten. Es handelt sich hierbei um eine 
erforderliche Aktualisierung. 

 

1.1.5.3.3. Auswirkung der Änderung auf Indikatoren 

Die beantragte Änderung lässt keine Auswirkung auf die Indikatoren erwarten. 
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1.1.5.5.2. Erwartete Wirkungen der Änderung 

Mit dieser Änderung soll durch die Kombination von geblockten Verfahren und Aufrufen eine erhöhte 
Flexibilität erlangt werden, um auf neue thematische Herausforderungen rasch, zielgerichtet reagieren zu 
können. Zudem soll eine effizientere Abwicklung der agrarpädagogischen Maßnahmen gewährleistet 
werden. 

 

1.1.5.5.3. Auswirkung der Änderung auf Indikatoren 

Die beantragte Änderung lässt keine Auswirkung auf die Indikatoren erwarten. Durch die Erhöhung der 
Flexibilität und Zielgenauigkeit in der Steuerung, könnte allerdings bei etwaigen Problemen in der Erfüllung 
der Indikatoren während der Periode, rascher reagiert werden. 

 

1.1.5.5.4. Zusammenhang zwischen der Änderung und der Partnerschaftsvereinbarung 

Mit der beantragten Änderung wird weiterhin den Festlegungen der Partnerschaftsvereinbarung 
entsprochen. 

 

1.1.5.6. 06 Änderung in Kapitel 8.2.2 M02: Redaktionelle Anpassungen und Präzisierungen 

1.1.5.6.1. Gründe für die Änderung und/oder die sie rechtfertigenden Durchführungsprobleme 

Die Änderungen beziehen sich auf folgende Unterabschnitte: 8.2.2.2, 8.2.2.3.1.1., 8.2.2.3.2, 8.2.2.3.2.7 und 
8.2.2.6. 

Präzisierungen und Vereinheitlichung des Programmtextes. 

 

1.1.5.6.2. Erwartete Wirkungen der Änderung 

Es handelt sich hierbei um redaktionelle Anpassungen und Präzisierungen. 
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Es soll ein einheitliches Kompetenzprofil für die BeraterInnen erstellt werden und im Rahmen eines 
Zertifizierungssystems die Kompetenzfeststellung erfolgen. Noch zu schließende Lücken bei den 
Kompetenzen werden durch die Absolvierung modular aufgebauter Lehrgänge geschlossen. 

 

1.1.5.8.2. Erwartete Wirkungen der Änderung 

BeraterInnen mit Beratungserfahrung und  bereits absolvierter modularer methodisch-fachdidaktischer 
Weiterbildung können dadurch rascher einen Kompetenznachweis im Rahmen eines 
Zertifizierungsverfahrens erhalten. 

 

1.1.5.8.3. Auswirkung der Änderung auf Indikatoren 

Die beantragte Änderung lässt keine Auswirkung auf die Indikatoren erwarten. 

 

1.1.5.8.4. Zusammenhang zwischen der Änderung und der Partnerschaftsvereinbarung 

Mit der beantragten Änderung wird weiterhin den Festlegungen der Partnerschaftsvereinbarung 
entsprochen. 

 

1.1.5.9. 09 Änderung in Kapitel 8.2.3.3.1 VHA 3.1.1: Anhebung des Fördersatzes für auf nationalen Quali-
tätsregelungen aufbauende freiwillige Module zu Rindfleisch 

1.1.5.9.1. Gründe für die Änderung und/oder die sie rechtfertigenden Durchführungsprobleme 

Die Änderungen beziehen sich auf folgenden Unterabschnitt: 8.2.3.3.1.8. 

Anhebung des Fördersatzes: 

In Österreich zeigt sich, dass insbesondere in der Produktion von Qualitätsrindfleisch schwierige 
Bedingungen vorliegen und es dahingehend einen zusätzlichen Steuerungsbedarf gibt. Der Fördersatz soll 
deshalb von 80% auf 100% angehoben werden. 
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1.1.5.12.3. Auswirkung der Änderung auf Indikatoren 

Die beantragte Änderung kann Auswirkung auf die Indikatoren haben, die im Gesamtkontext der 
Maßnahme aber von untergeordneter Bedeutung sind. 

 

1.1.5.12.4. Zusammenhang zwischen der Änderung und der Partnerschaftsvereinbarung 

Mit der beantragten Änderung wird weiterhin den Festlegungen der Partnerschaftsvereinbarung 
entsprochen. 

 

1.1.5.13. 13 Änderung in Kapitel 8.2.4.3.3 VHA 4.3.1: Ergänzung bei den Förderbedingungen (entfällt) 

1.1.5.13.1. Gründe für die Änderung und/oder die sie rechtfertigenden Durchführungsprobleme 

Änderung entfällt. 

 

1.1.5.13.2. Erwartete Wirkungen der Änderung 

Keine. 

 

1.1.5.13.3. Auswirkung der Änderung auf Indikatoren 

Keine. 

 

1.1.5.13.4. Zusammenhang zwischen der Änderung und der Partnerschaftsvereinbarung 

Nicht gegeben. 
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1.1.5.16. 16 Änderung in Kapitel 8.2.5.2 M06: Redaktionelle Änderungen im allgemeinen Teil 

1.1.5.16.1. Gründe für die Änderung und/oder die sie rechtfertigenden Durchführungsprobleme 

Fehlerkorrektur im allgemeinen Teil. Die Vorhabensart 6.4.4. beschränkt sich nicht nur auf 
Kleinstunternehmen, sondern Kleinunternehmen. 

 

1.1.5.16.2. Erwartete Wirkungen der Änderung 

Die beantragte Änderung lässt keine besondere Wirkung erwarten. 

 

1.1.5.16.3. Auswirkung der Änderung auf Indikatoren 

Die beantragte Änderung lässt keine Auswirkung auf die Indikatoren erwarten. 

 

1.1.5.16.4. Zusammenhang zwischen der Änderung und der Partnerschaftsvereinbarung 

Mit  der beantragten Änderung wird weiterhin den Festlegungen der Partnerschaftsvereinbarung 
entsprochen. 

 

1.1.5.17. 17 Änderung in Kapitel 8.2.5.3.1 VHA 6.1.1: Präzisierung zur Klarstellung der Definition der 
ersten Niederlassung 

1.1.5.17.1. Gründe für die Änderung und/oder die sie rechtfertigenden Durchführungsprobleme 

Die Änderungen beziehen sich auf folgenden Unterabschnitt: 8.2.5.3.1.1. 

Redaktionelle Änderung zur Präzisierung der Definition der ersten Niederlassung. 

 

1.1.5.17.2. Erwartete Wirkungen der Änderung 

Mit dieser Präzisierung soll die Verständlichkeit verbessert werden. 
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1.1.5.17.3. Auswirkung der Änderung auf Indikatoren 

Die beantragte Änderung lässt keine Auswirkung auf die Indikatoren erwarten. 

 

1.1.5.17.4. Zusammenhang zwischen der Änderung und der Partnerschaftsvereinbarung 

Mit der beantragten Änderung wird weiterhin den Festlegungen der Partnerschaftsvereinbarung 
entsprochen. 

 

1.1.5.18. 18 Änderung in Kapitel 8.2.5.3.4 VHA 6.4.3: Redaktionelle Änderung 

1.1.5.18.1. Gründe für die Änderung und/oder die sie rechtfertigenden Durchführungsprobleme 

Die Änderungen beziehen sich auf folgende Unterabschnitte: 8.2.5.3.4.5 und 8.2.5.3.4.8. 

Der Verweis auf die nationale Rechtsgrundlage wurde verallgemeinert, um bei Änderungen mehr 
Flexibilität zu gewährleisten. 

 

1.1.5.18.2. Erwartete Wirkungen der Änderung 

Die beantragte Änderung lässt keine besondere Wirkung erwarten. 

 

1.1.5.18.3. Auswirkung der Änderung auf Indikatoren 

Die beantragte Änderung lässt keine Auswirkung auf die Indikatoren erwarten. 

 

1.1.5.18.4. Zusammenhang zwischen der Änderung und der Partnerschaftsvereinbarung 

Mit der beantragten Änderung wird weiterhin den Festlegungen der Partnerschaftsvereinbarung 
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1.1.5.21.2. Erwartete Wirkungen der Änderung 

Mit diesen Änderungen soll der Verwaltungsaufwand für Begünstigte sowie für die bewilligenden Stellen 
deutlich verringert werden. Dadurch wird ein wichtiger Beitrag für die Gewährleistung einer wirksamen, 
effizienten und koordinierten Umsetzung des Programms geleistet. 

 

1.1.5.21.3. Auswirkung der Änderung auf Indikatoren 

Die beantragte Änderung lässt keine Auswirkung auf die Indikatoren erwarten. 

 

1.1.5.21.4. Zusammenhang zwischen der Änderung und der Partnerschaftsvereinbarung 

Mit der beantragten Änderung wird weiterhin den Festlegungen der Partnerschaftsvereinbarung 
entsprochen. 

 

1.1.5.22. 22 Änderung in Kapitel 8.2.6.3.2 VHA 7.1.2: Ergänzung eines zusätzlichen Fördergegenstandes 
für die Unterstützung zur Verbesserung von kommunalen Basisdienstleistungen 

1.1.5.22.1. Gründe für die Änderung und/oder die sie rechtfertigenden Durchführungsprobleme 

Die Änderungen beziehen sich auf folgende Unterabschnitte: 8.2.6.3.2.1, 8.2.6.3.2.6, 8.2.6.3.2.7 und 
8.2.6.3.2.8. 

Es soll ein Beitrag zur Unterstützung und Verbesserung der Effizienz und Effektivität kommunaler 
Basisdienstleistungen geleistet werden. Der Aufbau und die Weiterentwicklung der 
Dienstleistungskompetenzen insbesondere auch zur Grundversorgung einer Gemeinde oder von 
Gemeindeverbänden soll gestärkt werden. 

 

1.1.5.22.2. Erwartete Wirkungen der Änderung 

Stärkung des ländlichen Raums und der kommunalen Basisdienstleistungen. 
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1.1.5.26.2. Erwartete Wirkungen der Änderung 

Die Kombination von geblockten Verfahren und Aufrufen führt zu einer erhöhten Flexibilität, um auf neue 
thematische Herausforderungen, aber auch Abwicklungsherausforderungen im Bereich der sozialen 
Dienstleistungen rasch reagieren zu können. 

 

1.1.5.26.3. Auswirkung der Änderung auf Indikatoren 

Die beantragte Änderung lässt keine Auswirkung auf die Indikatoren erwarten. 

 

1.1.5.26.4. Zusammenhang zwischen der Änderung und der Partnerschaftsvereinbarung 

Mit der beantragten Änderung wird weiterhin den Festlegungen der Partnerschaftsvereinbarung 
entsprochen. 

 

1.1.5.27. 27 Änderung in Kapitel 8.2.6.3.9 VHA 7.4.2: Redaktionelle Änderung 

1.1.5.27.1. Gründe für die Änderung und/oder die sie rechtfertigenden Durchführungsprobleme 

Die Änderungen beziehen sich auf folgende Unterabschnitte: 8.2.6.3.9.1 und 8.2.6.3.9.3. 

Verallgemeinerung des Verweises auf die nationale Förderungsrichtlinie für mehr Flexibilität. 

 

1.1.5.27.2. Erwartete Wirkungen der Änderung 

Die beantragte Änderung lässt keine besondere Wirkung erwarten. 

 

1.1.5.27.3. Auswirkung der Änderung auf Indikatoren 

Die beantragte Änderung lässt keine Auswirkung auf die Indikatoren erwarten. 
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Abbildung 1: Entwicklung der jährlichen Schwellenwertüberschreitung für Nitrat von Poren-, Karst- und Kluftgrundwassermesstellen im Verhältnis zur 
Gesamtzahl der verfügbaren Messstellen in oberflächennahem Grundwasserkörpern. 

 

Tabelle 1: Anzahl gefährdeter Messstellen für ausgewählte Parameter 
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1.1.5.41. 41 Änderung in Kapitel 8.2.8.3.1.1 VHA 10.1.01: Korrektur und Ergänzung der Liste der 
Blühkultur und Heil- und Gewürzpflanzen 

1.1.5.41.1. Gründe für die Änderung und/oder die sie rechtfertigenden Durchführungsprobleme 

Korrektur fehlerhafte Kulturbezeichnungen: Berg- und Hochlandlinsen à Linsen, Zitronenmelisse à Melisse, 
Neuaufnahme der Kultur Saflor. 

 

1.1.5.41.2. Erwartete Wirkungen der Änderung 

Geringe inhaltliche Änderung und Ergänzung. Begriffe werden klarer und damit Fehleranfälligkeit etwas 
geringer. Durch neue Kultur etwas höhere Akzeptanz und vor allem Signal in Richtung Förderung von für 
Blüten besuchende Insekten interessante Kulturen. 

 

1.1.5.41.3. Auswirkung der Änderung auf Indikatoren 

Die beantragte Änderung lässt keine Auswirkung auf die Indikatoren erwarten. 

 

1.1.5.41.4. Zusammenhang zwischen der Änderung und der Partnerschaftsvereinbarung 

Mit der beantragten Änderung wird weiterhin den Festlegungen der Partnerschaftsvereinbarung 
entsprochen. 

 

1.1.5.42. 42 Änderung in Kapitel 8.2.8.3.1.8 VHA 10.1.01: Klarstellung Förderfähigkeit 
Biodiversitätsflächen 

1.1.5.42.1. Gründe für die Änderung und/oder die sie rechtfertigenden Durchführungsprobleme 

Biodiversitätsflächen, welche im Rahmen der Vorhabensart angelegt werden stellen einen elementaren 
Kalkulationsbestandteil der Prämie der VHA auf Acker- und Grünlandflächen dar. Die Zuordnung von 
Acker-Biodiversitätsflächen war bisher nicht geregelt und soll dermaßen ergänzt werden, dass für diese 
Flächen immer eine Prämie von 45 Euro/ha bezahlt wird. 
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1.1.5.42.2. Erwartete Wirkungen der Änderung 

Biodiversitätsflächen erhalten eine einheitliche Prämie. 

 

1.1.5.42.3. Auswirkung der Änderung auf Indikatoren 

Die beantragte Änderung lässt keine Auswirkung auf die Indikatoren erwarten. 

 

1.1.5.42.4. Zusammenhang zwischen der Änderung und der Partnerschaftsvereinbarung 

Mit der beantragten Änderung wird weiterhin den Festlegungen der Partnerschaftsvereinbarung 
entsprochen. 

 

1.1.5.43. 43 Änderung in Kapitel 8.2.8.3.8.1 VHA 10.1.08: Tiefenlockerung soll bei Mulch- und Direktsaat 
zulässig sein 

1.1.5.43.1. Gründe für die Änderung und/oder die sie rechtfertigenden Durchführungsprobleme 

Es traten vermehrt Anfragen auf, warum eine Tiefenlockerung bei Mulch- und Direktsaat nicht zulässig ist, 
weil ja dadurch die Ziele der Maßnahme nicht beeinträchtigt wären. Auch in der Kalkulation wurde das 
Verbot der Tiefenlockerung nicht berücksichtigt. Aus Gründen der Vereinfachung und Fehlervermeidung  
wird daher eine Streichung des Verbots der Tiefenlockerung vorgeschlagen. 

 

1.1.5.43.2. Erwartete Wirkungen der Änderung 

Keine Auswirkungen auf die Ziele/Wirkung der Vorhabensart. 

 

1.1.5.43.3. Auswirkung der Änderung auf Indikatoren 

Die beantragte Änderung lässt keine Auswirkung auf die Indikatoren erwarten. 

 



 

60 

1.1.5.43.4. Zusammenhang zwischen der Änderung und der Partnerschaftsvereinbarung 

Mit der beantragten Änderung wird weiterhin den Festlegungen der Partnerschaftsvereinbarung 
entsprochen. 

 

1.1.5.44. 44 Änderung in Kapitel 8.2.8.3.13.8 VHA 10.1.13: Erhöhung der Prämie für den Nützlingseinsatz 
im geschützten Anbau auf Substratkulturen 

1.1.5.44.1. Gründe für die Änderung und/oder die sie rechtfertigenden Durchführungsprobleme 

Es zeigt sich ein deutlicher Rückgang der im INVEKOS erfassten Flächen im geschützten Anbau im 
Vergleich zur Vorperiode. Um die Teilnahme an der VHA Nützlingseinsatz zu erhöhen wird eine 
Erhöhung der Prämie für den Nützlingseinsatz im geschützten Anbau auf Substratkulturen von 1.000 
Euro/ha auf 2.000 Euro/ha vorgeschlagen. Dies ist durch die Kalkulation der VHA gedeckt (Prämie über 
2.000 Euro/ha wäre gem. Kalkulation möglich). Eine Anwendung nur bei Substratkulturen wird mit der 
längeren Kulturdauer und damit einer öfteren Notwendigkeit des Nützlingseinsatzes begründet. Die Prämie 
für geschützten Anbau auf Ackerflächen bleibt gleich. 

 

1.1.5.44.2. Erwartete Wirkungen der Änderung 

Erhöhung der Teilnahmeflächen im geschützten Anbau (Mittelbedarf rund 200.000 Euro/Jahr) und damit 
weitere Reduktion des Einsatzes von chemisch synthetischen Pflanzenschutzmitteln und Schaffung eines 
höheren Bewusstseins für den Einsatz von Nützlingen auch über den geschützten Anbau hinaus; 

 

1.1.5.44.3. Auswirkung der Änderung auf Indikatoren 

Indikator betreffend Kosten der Maßnahme wird erhöht, Flächenziel bleibt gleich, da ohne Anpassung 
Nichterreichung zu erwarten. 

 

1.1.5.44.4. Zusammenhang zwischen der Änderung und der Partnerschaftsvereinbarung 

Mit der beantragten Änderung wird weiterhin den Festlegungen der Partnerschaftsvereinbarung 
entsprochen. 
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1.1.5.46.3. Auswirkung der Änderung auf Indikatoren 

Erhöhung der Output-Indikatoren der Vorhabensart auf Grund der Neuaufnahme des Gebietes 
Oberösterreich. 

 

1.1.5.46.4. Zusammenhang zwischen der Änderung und der Partnerschaftsvereinbarung 

Mit der beantragten Änderung wird weiterhin den Festlegungen der Partnerschaftsvereinbarung 
entsprochen. 

 

1.1.5.47. 47 Änderung in Kapitel 8.2.8.3.16.1 VHA 10.1.16: Klarstellung, dass bei Ackerfeldfutter die 
gleichen Düngeverbotszeiträume wie bei Wintergerste, Kümmel und Raps gelten 

1.1.5.47.1. Gründe für die Änderung und/oder die sie rechtfertigenden Durchführungsprobleme 

In Anlehnung an die Vorgaben des Aktionsprogramms Nitrat soll für Ackerfeldfutter eine längere Düngung 
zulässig sein um zusätzlichen Betrieben eine Teilnahme zu ermöglichen (Düngeverbotszeitraum von 15.10 
bis 15.02). Die Gefahr einer Gewässerbeeinträchtigung bei der Düngung auf diesen Flächen wird als sehr 
gering eingestuft. 

 

1.1.5.47.2. Erwartete Wirkungen der Änderung 

Geringfügig höhere Teilnahme möglich. 

 

1.1.5.47.3. Auswirkung der Änderung auf Indikatoren 

Die beantragte Änderung lässt keine Auswirkung auf die Indikatoren erwarten. 
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1.1.5.48.4. Zusammenhang zwischen der Änderung und der Partnerschaftsvereinbarung 

Mit der beantragten Änderung wird weiterhin den Festlegungen der Partnerschaftsvereinbarung 
entsprochen. 

 

1.1.5.49. 49 Änderung in Kapitel 8.2.9 M11: Geringe inhaltliche Änderungen und verlängerte 
Einstiegsmöglichkeit.  

1.1.5.49.1. Gründe für die Änderung und/oder die sie rechtfertigenden Durchführungsprobleme 

Änderungen ergeben sich aus Erkenntnissen des ersten Abwicklungsjahres. 

 

1.1.5.49.2. Erwartete Wirkungen der Änderung 

Wirkung der Maßnahme, insbesondere im Bereich Biodiversität wird verbessert und Gesamtakzeptanz wird 
erhöht (insbesondere durch Verlängerung der Einstiegsmöglichkeit). 

 

1.1.5.49.3. Auswirkung der Änderung auf Indikatoren 

Indikatorplan bleibt unverändert. 

 

1.1.5.49.4. Zusammenhang zwischen der Änderung und der Partnerschaftsvereinbarung 

Mit der beantragten Änderung wird weiterhin den Festlegungen der Partnerschaftsvereinbarung 
entsprochen. 
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1.1.5.50. 50 Änderung in Kapitel 8.2.9.3.1.1 VHA 11.2.1: Korrektur und Ergänzung der Liste der Blühkultur 
und Heil- und Gewürzpflanzen 

1.1.5.50.1. Gründe für die Änderung und/oder die sie rechtfertigenden Durchführungsprobleme 

Korrektur fehlerhafte Kulturbezeichnungen: Berg- und Hochlandlinsen à Linsen, Zitronenmelisse à Melisse, 
Neuaufnahme der Kultur Saflor. 

 

1.1.5.50.2. Erwartete Wirkungen der Änderung 

Geringe inhaltliche Änderung und Ergänzung. Begriffe werden klarer und damit Fehleranfälligkeit etwas 
geringer. Durch neue Kultur etwas höhere Akzeptanz und vor allem Signal in Richtung Förderung von für 
Blüten besuchende Insekten interessante Kulturen. 

 

1.1.5.50.3. Auswirkung der Änderung auf Indikatoren 

Die beantragte Änderung lässt keine Auswirkung auf die Indikatoren erwarten. 

 

1.1.5.50.4. Zusammenhang zwischen der Änderung und der Partnerschaftsvereinbarung 

Mit der beantragten Änderung wird weiterhin den Festlegungen der Partnerschaftsvereinbarung 
entsprochen. 

 

1.1.5.51. 51 Änderung in Kapitel 8.2.9.3.1 VHA 11.2.1: Optionale Anlage von Biodiversitätsflächen auf 
Acker gem. Bestimmungen der Vorhabensart 10.1.1 

1.1.5.51.1. Gründe für die Änderung und/oder die sie rechtfertigenden Durchführungsprobleme 

Die Änderungen beziehen sich auf folgende Unterabschnitte: 8.2.9.3.1.1 und 8.2.9.3.1.8. 

Optionale Anlage von Acker-Biodiversitätsflächen soll für Bio-Betriebe ermöglicht werden (gem. 
Anforderungen der VHA 10.1.1). Für derartige Flächen wird bis zu einem Ausmaß von 15% der 
Ackerfläche die Bio-Ackerprämie (230 Euro/ha) gewährt. 
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1.1.5.51.2. Erwartete Wirkungen der Änderung 

Durch die optionale Anlage von Biodiversitätsflächen im Rahmen der Vorhabensart wird ein zusätzlicher 
Anreiz zur Anlage von Flächen für Biodiversität gesetzt und auch im Bio-Bereich ermöglicht. 

Geringfügig höheres Prämienvolumen zu erwarten. 

 

1.1.5.51.3. Auswirkung der Änderung auf Indikatoren 

Sehr geringe Auswirkung auf Prämienvolumen. Anpassung der Indikatoren zum jetzigen Zeitpunkt nicht 
sinnvoll. 

 

1.1.5.51.4. Zusammenhang zwischen der Änderung und der Partnerschaftsvereinbarung 

Mit der beantragten Änderung wird weiterhin den Festlegungen der Partnerschaftsvereinbarung 
entsprochen. 

 

1.1.5.52. 52 Änderung in Kapitel 8.2.10.2 M12: Ergänzung der Wirkung für den Schwerpunktbereich 2A 
und 5E 

1.1.5.52.1. Gründe für die Änderung und/oder die sie rechtfertigenden Durchführungsprobleme 

Maßnahmenwirkung 2A: Gesetzlich verordnete Auflagen zur Umsetzung der Vogelschutz- und FFH- 
Richtlinie beeinträchtigen die Bewirtschaftung von landwirtschaftlich genutzten Flächen und schränken 
somit das Ertragspotential der Flächen deutlich ein. Um diese Einschränkungen auszugleichen ist eine 
Abgeltung der Auflagen zur Wahrung der Wettbewerbsfähigkeit der betroffenen Betriebe notwendig, um 
die erwünschte landwirtschaftliche Nutzung dieser Flächen zu gewährleisten. 

Maßnahmenwirkung 5E: Durch extensive Grünlandnutzung kann die Kohlenstoffspeicherung im Boden 
erhöht und dadurch ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden. 

 

1.1.5.52.2. Erwartete Wirkungen der Änderung 

Fehlerkorrektur, keine inhaltliche Änderung. 
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Vorhabens sowie in der Festlegung der Auswahlkriterien bei. 

 

1.1.5.65.3. Auswirkung der Änderung auf Indikatoren 

Die beantragte Änderung lässt keine Auswirkung auf die Indikatoren erwarten. 

 

1.1.5.65.4. Zusammenhang zwischen der Änderung und der Partnerschaftsvereinbarung 

Mit der beantragten Änderung wird weiterhin den Festlegungen der Partnerschaftsvereinbarung 
entsprochen. 

 

1.1.5.66. 66 Änderung in Kapitel 8.2.14.7 M16: Zusätzliche Anmerkungen zur Durchführung - Anhebung 
der maximalen Laufzeit 

1.1.5.66.1. Gründe für die Änderung und/oder die sie rechtfertigenden Durchführungsprobleme 

Die max. Laufzeit für die Maßnahmen lt. Art. 35 Abs. 8 beträgt 7 Jahre. Da das Programm in der Praxis bis 
2022 laufen wird, sollte die max. mögliche Laufzeit von 7 Jahren genutzt werden, um längerfristige Projekte 
zu ermöglichen, die nur einmal als neu eingestuft werden können, wenn sie von bestehenden Kooperationen 
durchgeführt werden. 

Die Konstruktion betreffend Netzwerk-Vergaben wurde so konzipiert, dass eine einmalige durchgängige 
Beauftragung erfolgen kann. Das Programm sollte dies auch entsprechend ermöglichen. 

 

1.1.5.66.2. Erwartete Wirkungen der Änderung 

Ermöglichung von stabilen Rahmenbedingungen für längerfristige Projekte. 

 

1.1.5.66.3. Auswirkung der Änderung auf Indikatoren 

Die beantragte Änderung lässt keine Auswirkung auf die Indikatoren erwarten. 
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1.1.5.68. 68 Änderung in Kapitel 8.2.15.3.2 VHA 19.2.1: Ergänzung der Möglichkeit zur Abwicklung von 
Schirmprojekten für LAG und Präzisierungen zu den Kleinprojekten 

1.1.5.68.1. Gründe für die Änderung und/oder die sie rechtfertigenden Durchführungsprobleme 

Die Änderungen beziehen sich auf folgende Unterabschnitte: 8.2.15.3.2.2, 8.2.15.3.2.4, 
8.2.15.3.2.5, 8.2.15.3.2.6, 8.2.15.3.2.7, 8.2.15.5 und 8.2.15.7. 

Mit der Option von Schirmprojekten soll zusätzlich zu den Kleinprojekten eine zweite Möglichkeit 
geschaffen werden, die darauf abzielt neue Gruppen von Akteuren zu erreichen, die Interesse an lokaler 
Entwicklung haben und gute Ideen einbringen, aber noch wenig Erfahrung mit EU-kofinanzierten Projekten 
und deren Abwicklung haben. Im Rahmen der Schirmprojekte können vereinfachte Anträge bei der LAG 
gestellt werden. Da die gesamte formale Abwicklung durch die LAG erfolgt, wird eine optimale Begleitung 
durch die LAG sichergestellt. Schirmprojekte tragen zu Verwaltungsvereinfachung bei, da nur ein 
Förderantrag pro Schirmprojekt bei der Bewilligenden Stelle zu bearbeiten ist. Die LAG kann neben 
vereinfachter Abwicklung von einer zusätzlichen Möglichkeit zur Steuerung der Zielerreichung profitieren, 
da es ihr die Möglichkeit gibt zum Beispiel durch gezielte Sensibilisierung oder fokussierte Projektaufrufe 
in eine bestimmte Richtung zu steuern. 

Die finanzielle Deckelung mit 5% der öffentlichen Mittel der LAG für Maßnahmen, die darauf abzielen, 
neue Akteure für die lokale Entwicklung zu gewinnen, bleibt gleich. Es wird aber die Flexibilität sowohl für 
die LAG als auch für die potenziell Begünstigen erhöht. 

Zudem werden erforderliche Präzisierungen zur Abwicklung von Kleinprojekten vorgenommen 
(förderfähige Kosten und Ergänzung zur Methodik zur Berechnung der Unterstützung). 

  

 

1.1.5.68.2. Erwartete Wirkungen der Änderung 

Erwartet wird eine stärkere Mobilisierung von neuen Gruppen und Akteuren mit innovativen Ideen, die 
bisher wenig Erfahrung mit EU-konfinanzierten Projekten hatten und daher möglicherweise von LEADER-
Projekten Abstand genommen hatten. 

Damit werden neue und innovative Impulse speziell in den Bereichen Gemeinwohl und 
Bewusstseinsbildung zu Natur und Umwelt gesetzt und der bottum-up Ansatz gestärkt. 

 

1.1.5.68.3. Auswirkung der Änderung auf Indikatoren 

Die beantragte Änderung lässt keine Auswirkung auf die Indikatoren erwarten. 
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1.1.5.68.4. Zusammenhang zwischen der Änderung und der Partnerschaftsvereinbarung 

Mit der beantragten Änderung wird weiterhin den Festlegungen der Partnerschaftsvereinbarung 
entsprochen. 

 

1.1.5.69. 69 Änderung in Kapitel 8.2.15.3.4.5 VHA 19.4.1: Ergänzung von Investitionskosten für den Ankauf 
und/oder Entwicklung von Software und Programmierleistungen als förderfähige Kosten 

1.1.5.69.1. Gründe für die Änderung und/oder die sie rechtfertigenden Durchführungsprobleme 

Investitionskosten sollen eingeschränkt auf Ankauf von Software und Programmierleistungen zugelassen 
werden. Damit sollen Kosten, z.B. für die Erstellung einer LAG-Home-Page unterstützt werden. 

 

1.1.5.69.2. Erwartete Wirkungen der Änderung 

Speziell zur Information und Einbindung der lokalen Bevölkerung und zur Einhaltung von 
Transparenzvorgaben sind IT-Lösungen unverzichtbar. Bedarf seitens der Förderwerberinnen (LAGs) 
vorhanden. 

 

1.1.5.69.3. Auswirkung der Änderung auf Indikatoren 

Die beantragte Änderung lässt keine Auswirkung auf die Indikatoren erwarten. 

 

1.1.5.69.4. Zusammenhang zwischen der Änderung und der Partnerschaftsvereinbarung 

Mit der beantragten Änderung wird weiterhin den Festlegungen der Partnerschaftsvereinbarung 
entsprochen. 
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1.1.5.70. 70 Änderung in Kapitel 8.2.15.5 M19: Präzisierung der Angaben zur Methodik zur Berechnung 
der Unterstützung 

1.1.5.70.1. Gründe für die Änderung und/oder die sie rechtfertigenden Durchführungsprobleme 

Klarstellung und Beitrag zur Verwaltungsvereinfachung und Vermeidung der Doppelförderung: 

Die Abwicklung ist sehr aufwändig, weil die Überprüfung, ob bisherige Eigentümer bereits eine Förderung 
für das Investitionsgut erhalten haben, schwer möglich ist. Aus Erfahrung der Vergangenheit gab es sehr 
wenige Anträge dahingehend, daher ist die Möglichkeit nicht unbedingt notwendig. 

 

1.1.5.70.2. Erwartete Wirkungen der Änderung 

Die beantragte Änderung lässt keine besondere Wirkung erwarten. 

 

1.1.5.70.3. Auswirkung der Änderung auf Indikatoren 

Die beantragte Änderung lässt keine Auswirkung auf die Indikatoren erwarten. 

 

1.1.5.70.4. Zusammenhang zwischen der Änderung und der Partnerschaftsvereinbarung 

Mit der beantragten Änderung wird weiterhin den Festlegungen der Partnerschaftsvereinbarung 
entsprochen. 

 

1.1.5.71. 71 Änderung in Kapitel 9 Bewertungsplan: Redaktionelle Änderungen und Ergänzungen, 
Klarstellungen und Anpassungen zum vorgesehenen Evaluierungsplan 

1.1.5.71.1. Gründe für die Änderung und/oder die sie rechtfertigenden Durchführungsprobleme 

Die Änderungen beziehen sich auf folgende Unterabschnitte: 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 und 9.6. 

Erforderliche Anpassungen, Ergänzungen und Klarstellungen im Sinne einer Vereinheitlichung und in 
Anlehnung an das Konzept zur begleitenden Evaluierung des Programms. 
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1.1.5.72.3. Auswirkung der Änderung auf Indikatoren 

Outputindikatoren wurden entsprechend angepasst, Zielindikatoren bleiben unverändert. 

 

1.1.5.72.4. Zusammenhang zwischen der Änderung und der Partnerschaftsvereinbarung 

Die beantragte Änderung steht in Übereinstimmung mit den in der Partnerschaftsvereinbarung getroffenen 
strategischen Festlegungen. Sie dient dazu die zielgerichtete Umsetzung des ELER-Programms zu 
gewährleisten. 

 

1.1.5.73. 73 Änderung in Kapitel 11.1 und 11.2: Änderung des Indikatorplans 

1.1.5.73.1. Gründe für die Änderung und/oder die sie rechtfertigenden Durchführungsprobleme 

Der Hauptgrund der Anpassung der Indikatorenwerte liegt vor allem in einer Änderung der Finanztabelle. 
Daneben gibt es Anpassungen aufgrund geänderter Berechnungsgrundlagen sowie Änderung von 
Förderintensitäten. 

 

1.1.5.73.2. Erwartete Wirkungen der Änderung 

Der Indikatorenplan stellt die erwarteten Auswirkungen der Änderungen detailliert dar. 

 

1.1.5.73.3. Auswirkung der Änderung auf Indikatoren 

- 

 

1.1.5.73.4. Zusammenhang zwischen der Änderung und der Partnerschaftsvereinbarung 

Mit der beantragten Änderung wird weiterhin den Festlegungen der Partnerschaftsvereinbarung 
entsprochen. 
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1.1.5.74. 74 Änderung in Kapitel 11.3: Änderung des Indikatorplans 

1.1.5.74.1. Gründe für die Änderung und/oder die sie rechtfertigenden Durchführungsprobleme 

Die zusätzlichen Auswirkungen wurden noch einmal im Hinblick auf Übereinstimmung mit dem 
Programmtext kontrolliert und adaptiert. 

 

1.1.5.74.2. Erwartete Wirkungen der Änderung 

Der Indikatorenplan stellt die erwarteten Auswirkungen der Änderungen detailliert dar. 

 

1.1.5.74.3. Auswirkung der Änderung auf Indikatoren 

- 

 

1.1.5.74.4. Zusammenhang zwischen der Änderung und der Partnerschaftsvereinbarung 

Mit der beantragten Änderung wird weiterhin den Festlegungen der Partnerschaftsvereinbarung 
entsprochen. 

 

1.1.5.75. 75 Änderung in Kapitel 11.4: Änderung des Indikatorplans 

1.1.5.75.1. Gründe für die Änderung und/oder die sie rechtfertigenden Durchführungsprobleme 

Eine Anpassung war notwendig aufgrund geänderter finanzieller Rahmenbedingungen. 

 

1.1.5.75.2. Erwartete Wirkungen der Änderung 

Der Indikatorenplan stellt die erwarteten Auswirkungen der Änderungen detailliert dar. 
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1.1.5.75.3. Auswirkung der Änderung auf Indikatoren 

- 

 

1.1.5.75.4. Zusammenhang zwischen der Änderung und der Partnerschaftsvereinbarung 

Mit der beantragten Änderung wird weiterhin den Festlegungen der Partnerschaftsvereinbarung 
entsprochen. 

 

1.1.5.76. 76 Änderung in Kapitel 11.5: Änderung des Indikatorplans 

1.1.5.76.1. Gründe für die Änderung und/oder die sie rechtfertigenden Durchführungsprobleme 

Eine Anpassung war notwendig aufgrund geänderter finanzieller Rahmenbedingungen. 

 

1.1.5.76.2. Erwartete Wirkungen der Änderung 

Der Indikatorenplan stellt die erwarteten Auswirkungen der Änderungen detailliert dar. 

 

1.1.5.76.3. Auswirkung der Änderung auf Indikatoren 

- 

 

1.1.5.76.4. Zusammenhang zwischen der Änderung und der Partnerschaftsvereinbarung 

Mit der beantragten Änderung wird weiterhin den Festlegungen der Partnerschaftsvereinbarung 
entsprochen. 
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1.1.5.77. 77 Änderung in Kapitel 12 und 13: Aktualisierung der zusätzlichen nationalen Finanzierung 

1.1.5.77.1. Gründe für die Änderung und/oder die sie rechtfertigenden Durchführungsprobleme 

Mit Anlaufen der Programmumsetzung hat sich gezeigt, dass in manchen Maßnahmen zusätzliche Mittel 
benötigt werden in anderen wiederum keine zusätzliche Finanzierung erforderlich erscheint. Die 
Umschichtungen zwischen den einzelnen Maßnahmen sind den Darstellungen in den Tabellen in Kapitel 12 
und 13 zu entnehmen. 

Mit der Überarbeitung der Dotierung soll den Finanzierungserfordernissen in den einzelnen Maßnahmen 
besser Rechnung getragen werden. Besonders hohen Bedarf gibt es bei Maßnahme 13. Maßnahme 04 und 
Maßnahme 16 wurden ebenfalls erhöht. 

 

1.1.5.77.2. Erwartete Wirkungen der Änderung 

In Summe wird durch den zusätzlichen Mitteleinsatz die Programmwirkung verstärkt. 

 

1.1.5.77.3. Auswirkung der Änderung auf Indikatoren 

Mit der beantragten Änderung kommt es zu Änderungen der Indikatoren und der gesamt öffentlich zur 
Verfügung stehenden Mittel. 

 

1.1.5.77.4. Zusammenhang zwischen der Änderung und der Partnerschaftsvereinbarung 

Mit der beantragten Änderung wird weiterhin den Festlegungen der Partnerschaftsvereinbarung 
entsprochen. 

 

1.1.5.78. 78 Änderung in Kapitel 15.5: Ergänzung zu den Maßnahmen zur Verwaltungsvereinfachung 

1.1.5.78.1. Gründe für die Änderung und/oder die sie rechtfertigenden Durchführungsprobleme 

Ergänzung, da zusätzlich Maßnahmen zur Verwaltungsvereinfachung im Bereich der vereinfachten 
Kostenoptionen getroffen wurden. 
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1.1.5.78.2. Erwartete Wirkungen der Änderung 

Bessere Darstellung der Bestrebungen hinsichtlich Verwaltungsvereinfachung seitens der 
Verwaltungsbehörde. 

 

1.1.5.78.3. Auswirkung der Änderung auf Indikatoren 

Die beantragte Änderung lässt keine Auswirkung auf die Indikatoren erwarten. 

 

1.1.5.78.4. Zusammenhang zwischen der Änderung und der Partnerschaftsvereinbarung 

Mit der beantragten Änderung wird weiterhin den Festlegungen der Partnerschaftsvereinbarung 
entsprochen. 

 

1.1.5.79. 79 Änderung in Kapitel 18.2: Erforderliche Ergänzungen 

1.1.5.79.1. Gründe für die Änderung und/oder die sie rechtfertigenden Durchführungsprobleme 

Erforderliche Ergänzung aufgrund zusätzlicher Anwendung von vereinfachten Kostenoptionen. 

 

1.1.5.79.2. Erwartete Wirkungen der Änderung 

Die beantragte Änderung lässt keine besondere Wirkung erwarten. 

 

1.1.5.79.3. Auswirkung der Änderung auf Indikatoren 

Die beantragte Änderung lässt keine Auswirkung auf die Indikatoren erwarten. 

 



 

98 

1.1.5.79.4. Zusammenhang zwischen der Änderung und der Partnerschaftsvereinbarung 

Mit der beantragten Änderung wird weiterhin den Festlegungen der Partnerschaftsvereinbarung 
entsprochen. 

 

1.1.5.80. 80 Änderung in Anhang 8.10.1: Erweiterung und Fehlerkorrektur Maßnahmenwirkungen gem. 
Indikatorplan 

1.1.5.80.1. Gründe für die Änderung und/oder die sie rechtfertigenden Durchführungsprobleme 

Anpassung der Maßnahmenwirkungen gem. Text im Programm und Indikatorplan, so dass Kongruenz 
hergestellt ist. 

 

1.1.5.80.2. Erwartete Wirkungen der Änderung 

Keine inhaltliche Änderung. 

 

1.1.5.80.3. Auswirkung der Änderung auf Indikatoren 

Es haben sich nur additive Zuordnungen geändert, daher keine Auswirkung auf Berechnung der 
Wirksamkeiten 

 

1.1.5.80.4. Zusammenhang zwischen der Änderung und der Partnerschaftsvereinbarung 

Mit der beantragten Änderung wird weiterhin den Festlegungen der Partnerschaftsvereinbarung 
entsprochen. 

 

1.1.5.81. 81 Änderung in Anhang 8.10.2a: Änderung Allgemeine Bestimmungen im Programm 

1.1.5.81.1. Gründe für die Änderung und/oder die sie rechtfertigenden Durchführungsprobleme 

Folgende Änderungen sind vorgeschlagen: 
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teilnehmenden Flächen keine Prämiengewährung im Rahmen der Maßnahme 8 (Mulch und Direktsaat) 

Die Maßnahme Natura 2000 - Landwirtschaft ist auf der Einzelfläche mit den Maßnahmen 01, 02, 09, 12, 
14, 16 19 sowie mit der Maßnahme "Biologische Wirtschaftsweise" kombinierbar. 

Bergmähder sind auf der Einzelfläche mit keiner anderen Maßnahme kombinierbar (ausgenommen 
Abgeltung LSE im Rahmen von UBB oder Bio) 

 

1.1.5.82.2. Erwartete Wirkungen der Änderung 

Es handelt sich um notwendige Ergänzungen auf Basis inhaltlicher Änderungen und um Klarstellungen und 
eine verbesserte Darstellung. 

 

1.1.5.82.3. Auswirkung der Änderung auf Indikatoren 

Die beantragte Änderung lässt keine Auswirkung auf die Indikatoren erwarten. 

 

1.1.5.82.4. Zusammenhang zwischen der Änderung und der Partnerschaftsvereinbarung 

Mit der beantragten Änderung wird weiterhin den Festlegungen der Partnerschaftsvereinbarung 
entsprochen. 

 

1.1.5.83. 83 Änderung in Anhang 8.10.6a: Erweiterung Gebietskulisse Grundwasserschutz (VHA 10.1.16 
und VHA 10.1.17) 

1.1.5.83.1. Gründe für die Änderung und/oder die sie rechtfertigenden Durchführungsprobleme 

Erweiterung der Gebietskulisse im Burgenland und in Niederösterreich. 

Nachnominierung seitens Bundesländer aufgrund auftretender Probleme der Grundwasserkörper. 
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1.1.5.84.3. Auswirkung der Änderung auf Indikatoren 

Die beantragte Änderung lässt keine Auswirkung auf die Indikatoren erwarten. 

 

1.1.5.84.4. Zusammenhang zwischen der Änderung und der Partnerschaftsvereinbarung 

Mit der beantragten Änderung wird weiterhin den Festlegungen der Partnerschaftsvereinbarung 
entsprochen. 

 

1.1.5.85. 85 Änderung in Anhang 8.10.7: Erweiterung Gebietskulisse Oberflächengewässerschutz (VHA 
10.1.18) 

1.1.5.85.1. Gründe für die Änderung und/oder die sie rechtfertigenden Durchführungsprobleme 

Erweiterung der Gebietskulisse in Oberösterreich und in der Steiermark. 

Nachnominierung seitens Bundesländer aufgrund auftretender Probleme. 

 

1.1.5.85.2. Erwartete Wirkungen der Änderung 

Verbesserter Oberflächengewässerschutz in den betroffenen Gebieten und Lückenschluss um Akzeptanz zu 
erhöhen. Wenn Betriebe mit mehr Flächen teilnehmen können sind sie oft erst grundsätzlich bereit 
teilzunehmen. 

 

1.1.5.85.3. Auswirkung der Änderung auf Indikatoren 

Auf Grund der geringen Flächenerweiterung  und der bisher bekannten Teilnahmen derzeit keine 
Anpassung erforderlich. 

 

1.1.5.85.4. Zusammenhang zwischen der Änderung und der Partnerschaftsvereinbarung 

Mit der beantragten Änderung wird weiterhin den Festlegungen der Partnerschaftsvereinbarung 
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1.1.5.89.2. Erwartete Wirkungen der Änderung 

Keine wesentlichen inhaltlichen Änderungen. 

Geflügel und Kaninchen werden gestrichen da sie für die Programmumsetzung nicht relevant sind. 

Schweine werden an GVE-Tabelle gem. EU-Vorgabe angepasst. 

Erweiterung Pferde-Kategorien um Fohlen <1/2 Jahr in Übereinstimmung mit bestehender Regelung bei 
Rindern. 

 

1.1.5.89.3. Auswirkung der Änderung auf Indikatoren 

Die beantragte Änderung lässt keine Auswirkung auf die Indikatoren erwarten. 

 

1.1.5.89.4. Zusammenhang zwischen der Änderung und der Partnerschaftsvereinbarung 

Mit der beantragten Änderung wird weiterhin den Festlegungen der Partnerschaftsvereinbarung 
entsprochen. 

 

1.1.5.90. 90 Änderung in Anhang 8.10.12: Neuer Anhang naturschutzfachlich wertvolle Pflegeflächen 

1.1.5.90.1. Gründe für die Änderung und/oder die sie rechtfertigenden Durchführungsprobleme 

Beschreibung Pflegeflächen-Konzept. 

 

1.1.5.90.2. Erwartete Wirkungen der Änderung 

Abwicklung und Definition der  Pflegeflächen wird dargestellt. 

 

1.1.5.90.3. Auswirkung der Änderung auf Indikatoren 

Die beantragte Änderung lässt keine Auswirkung auf die Indikatoren erwarten. 
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1.1.5.90.4. Zusammenhang zwischen der Änderung und der Partnerschaftsvereinbarung 

Mit der beantragten Änderung wird weiterhin den Festlegungen der Partnerschaftsvereinbarung 
entsprochen. 

 

1.1.5.91. 91 Änderung in Anhang 9.5.1: Fehlerkorrektur und textliche Angleichung 

1.1.5.91.1. Gründe für die Änderung und/oder die sie rechtfertigenden Durchführungsprobleme 

Erforderlicher Änderungsbedarf: Fehlerkorrektur und textliche Angleichung an den Programmtext. 

 

1.1.5.91.2. Erwartete Wirkungen der Änderung 

Die beantragte Änderung lässt keine besondere Wirkung erwarten. 

 

1.1.5.91.3. Auswirkung der Änderung auf Indikatoren 

Die beantragte Änderung lässt keine Auswirkung auf die Indikatoren erwarten. 

 

1.1.5.91.4. Zusammenhang zwischen der Änderung und der Partnerschaftsvereinbarung 

Mit der beantragten Änderung wird weiterhin den Festlegungen der Partnerschaftsvereinbarung 
entsprochen. 

 

1.1.5.92. 92 Änderung in Anhang 13.1.1: Aktualisierung des Anhangs 

1.1.5.92.1. Gründe für die Änderung und/oder die sie rechtfertigenden Durchführungsprobleme 

Der Anhang zu Kapitel 13 gibt eine Aufstellung über die zur Programmumsetzung angewandten 
Beihilferegelungen für die Umsetzung von wettbewerbsrelevanten Vorhaben. Sofern die Zahlungen nicht 
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unter de-minimis erfolgen ist eine Freistellung oder Notifikation von der Europäischen Kommission 
erforderlich. Zum Zeitpunkt der Programmgenehmigung lagen diese beihilfenrechtlichen Grundlagen noch 
nicht vor. Die nun vorliegenden Beihilferegelungen wurden deshalb ergänzt. 

 

1.1.5.92.2. Erwartete Wirkungen der Änderung 

Die beantragte Änderung lässt keine besondere Wirkung erwarten. 

 

1.1.5.92.3. Auswirkung der Änderung auf Indikatoren 

Die beantragte Änderung lässt keine Auswirkung auf die Indikatoren erwarten. 

 

1.1.5.92.4. Zusammenhang zwischen der Änderung und der Partnerschaftsvereinbarung 

Die beantragte Änderung lässt keine besondere Wirkung erwarten. 

 

1.1.5.93. 93 Änderung in Anhang 18.2.2 und Anhang 18.2.3: Ergänzung der Bestätigungen zur Berechnung 
von standardisierten Einheitskosten 

1.1.5.93.1. Gründe für die Änderung und/oder die sie rechtfertigenden Durchführungsprobleme 

Erforderliche Ergänzung laut Verordnung, da die standardisierten Einheitskosten aktualisiert bzw. neu 
ergänzt wurden. 

 

1.1.5.93.2. Erwartete Wirkungen der Änderung 

Die beantragte Änderung lässt keine besondere Wirkung erwarten. 
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1.1.5.93.3. Auswirkung der Änderung auf Indikatoren 

Die beantragte Änderung lässt keine Auswirkung auf die Indikatoren erwarten. 

 

1.1.5.93.4. Zusammenhang zwischen der Änderung und der Partnerschaftsvereinbarung 

Mit der beantragten Änderung wird weiterhin den Festlegungen der Partnerschaftsvereinbarung 
entsprochen. 
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In der dritten Phase wurde schließlich das im Rahmen der beiden ersten Stufen angepasste und weiter 
verbesserte gesamte Programmdokument einer abschließenden Bewertung unterzogen. Die relevanten 
Empfehlungen dieser Phase wurden schließlich im Folgekapitel im Programmdokument selbst dokumentiert 
und vom Programmierungsteam bearbeitet. 
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3.2. Strukturierte Tabelle mit den Empfehlungen der Ex-ante-Bewertung und Maßnahmen zur 
Umsetzung der Empfehlungen 

Bezeichnung (oder Bezug) der 
Empfehlung 

Kategorie der Empfehlung Datum 

Empfehlung 01 SWOT-Analyse, Bedarfsbewertung 05/03/2014 

Empfehlung 02 SWOT-Analyse, Bedarfsbewertung 05/03/2014 

Empfehlung 03 SWOT-Analyse, Bedarfsbewertung 05/03/2014 

Empfehlung 04 SWOT-Analyse, Bedarfsbewertung 28/03/2014 

Empfehlung 05 SWOT-Analyse, Bedarfsbewertung 28/03/2014 

Empfehlung 06 SWOT-Analyse, Bedarfsbewertung 28/03/2014 

Empfehlung 07 SWOT-Analyse, Bedarfsbewertung 28/03/2014 

Empfehlung 08 SWOT-Analyse, Bedarfsbewertung 28/03/2014 

Empfehlung 09 SWOT-Analyse, Bedarfsbewertung 28/03/2014 

Empfehlung 10 SWOT-Analyse, Bedarfsbewertung 28/03/2014 

Empfehlung 11 SWOT-Analyse, Bedarfsbewertung 28/03/2014 

Empfehlung 12 SWOT-Analyse, Bedarfsbewertung 28/03/2014 

Empfehlung 13 Aufbau der Interventionslogik 20/02/2012 

Empfehlung 14 Aufbau der Interventionslogik 24/09/2013 

Empfehlung 15 Aufbau der Interventionslogik 05/03/2014 

Empfehlung 16 Aufbau der Interventionslogik 05/03/2014 

Empfehlung 17 Aufbau der Interventionslogik 05/03/2014 

Empfehlung 18 Aufbau der Interventionslogik 05/03/2014 

Empfehlung 19 Aufbau der Interventionslogik 05/03/2014 

Empfehlung 20 Aufbau der Interventionslogik 05/03/2014 

Empfehlung 21 Aufbau der Interventionslogik 05/03/2014 

Empfehlung 22 Aufbau der Interventionslogik 05/03/2014 
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Empfehlung 23 Aufbau der Interventionslogik 05/03/2014 

Empfehlung 24 Aufbau der Interventionslogik 05/03/2014 

Empfehlung 25 Aufbau der Interventionslogik 05/03/2014 

Empfehlung 26 Aufbau der Interventionslogik 05/03/2014 

Empfehlung 27 Aufbau der Interventionslogik 05/03/2014 

Empfehlung 28 Aufbau der Interventionslogik 05/03/2014 

Empfehlung 29 Aufbau der Interventionslogik 05/03/2014 

Empfehlung 30 Aufbau der Interventionslogik 15/11/2013 

Empfehlung 31 Aufbau der Interventionslogik 05/03/2014 

Empfehlung 32 Aufbau der Interventionslogik 05/03/2014 

Empfehlung 33 Aufbau der Interventionslogik 05/03/2014 

Empfehlung 34 Aufbau der Interventionslogik 05/03/2014 

Empfehlung 35 Aufbau der Interventionslogik 28/03/2014 

Empfehlung 36 Aufbau der Interventionslogik 28/03/2014 

Empfehlung 37 Aufbau der Interventionslogik 28/03/2014 

Empfehlung 38 Aufbau der Interventionslogik 28/03/2014 

Empfehlung 39 Aufbau der Interventionslogik 28/03/2014 

Empfehlung 40 Aufbau der Interventionslogik 28/03/2014 

Empfehlung 41 Aufbau der Interventionslogik 28/03/2014 

Empfehlung 42 Aufbau der Interventionslogik 28/03/2014 

Empfehlung 43 Aufbau der Interventionslogik 28/03/2014 

Empfehlung 44 Aufbau der Interventionslogik 28/03/2014 

Empfehlung 45 Aufbau der Interventionslogik 28/03/2014 

Empfehlung 46 Aufbau der Interventionslogik 28/03/2014 

Empfehlung 47 Aufbau der Interventionslogik 28/03/2014 
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Empfehlung 48 Aufbau der Interventionslogik 28/03/2014 

Empfehlung 49 Aufbau der Interventionslogik 28/03/2014 

Empfehlung 50 Aufbau der Interventionslogik 28/03/2014 

Empfehlung 51 Aufbau der Interventionslogik 28/03/2014 

Empfehlung 52 Aufbau der Interventionslogik 28/03/2014 

Empfehlung 53 Aufbau der Interventionslogik 28/03/2014 

Empfehlung 54 Aufbau der Interventionslogik 28/03/2014 

Empfehlung 55 Aufbau der Interventionslogik 28/03/2014 

Empfehlung 56 Aufbau der Interventionslogik 28/03/2014 

Empfehlung 57 Aufbau der Interventionslogik 28/03/2014 

Empfehlung 58 Aufbau der Interventionslogik 28/03/2014 

Empfehlung 59 Aufbau der Interventionslogik 28/03/2014 

Empfehlung 60 Aufbau der Interventionslogik 28/03/2014 

Empfehlung 61 Aufbau der Interventionslogik 28/03/2014 

Empfehlung 62 Aufbau der Interventionslogik 28/03/2014 

Empfehlung 63 Aufbau der Interventionslogik 28/03/2014 

Empfehlung 64 Aufbau der Interventionslogik 28/03/2014 

Empfehlung 65 Aufbau der Interventionslogik 28/03/2014 

Empfehlung 66 Aufbau der Interventionslogik 28/03/2014 

Empfehlung 67 Aufbau der Interventionslogik 28/03/2014 

Empfehlung 68 Zielsetzung, Verteilung der Zuweisung der 
Finanzmittel 

28/03/2014 

Empfehlung 69 Zielsetzung, Verteilung der Zuweisung der 
Finanzmittel 

28/03/2014 

Empfehlung 70 Zielsetzung, Verteilung der Zuweisung der 
Finanzmittel 

28/03/2014 

Empfehlung 71 Zielsetzung, Verteilung der Zuweisung der 28/03/2014 
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Finanzmittel 

Empfehlung 72 Zielsetzung, Verteilung der Zuweisung der 
Finanzmittel 

28/03/2014 

Empfehlung 73 Zielsetzung, Verteilung der Zuweisung der 
Finanzmittel 

28/03/2014 

Empfehlung 74 Zielsetzung, Verteilung der Zuweisung der 
Finanzmittel 

28/03/2014 

Empfehlung 75 Zielsetzung, Verteilung der Zuweisung der 
Finanzmittel 

28/03/2014 

Empfehlung 76 Vorkehrungen zur Durchführung des Programms 28/03/2014 

Empfehlung 77 Vorkehrungen zur Durchführung des Programms 28/03/2014 

Empfehlung 78 Sonstiges 28/03/2014 

Empfehlung 79 Sonstiges 28/03/2014 

Empfehlung 80 Sonstiges 28/03/2014 

Empfehlung 81 Sonstiges 28/03/2014 

Empfehlung 82 Sonstiges 28/03/2014 

Empfehlung 83 Sonstiges 28/03/2014 

 

3.2.1. Empfehlung 01 

Kategorie der Empfehlung: SWOT-Analyse, Bedarfsbewertung 

Datum: 05/03/2014 

Thema: Emissionen 

Beschreibung der Empfehlung 

SWOT Darstellung von Emissionstrends aus der Landwirtschaft nach Kategorien (Seite 20) Bei den 
Bedarfen 4.2.30 und 4.2.31 wurde der Bezug zu Investitionsmaßnahmen (Gülleabdeckungen, bodennahe 
Gülleausbringung) hergestellt. (vgl. Zwischenbericht 2/2 Interventionslogik). 

 

Wie wurde die Empfehlung umgesetzt bzw. warum wurde sie nicht berücksichtigt? 
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Der Fokus der Analyse sollte zielgerichtet auf die Stärken und Schwächen des ländlichen und der sich 
daraus ergebenden Chancen und Risiken gelegt werden. Auf Informationen, die nicht für die Entwicklung 
bzw. Ableitung der Matrix notwendig sind, kann verzichtet werden. (vgl. Kap. 2.4.2. im EvalBer.). 

 

Wie wurde die Empfehlung umgesetzt bzw. warum wurde sie nicht berücksichtigt? 

Eine umfassende Situationsanalyse ist hilfreich für das Gesamtverständnis der Maßnahme; daher wird die 
Formulierung beibehalten. 

 

3.2.7. Empfehlung 07 

Kategorie der Empfehlung: SWOT-Analyse, Bedarfsbewertung 

Datum: 28/03/2014 

Thema: Landwirtschaftliche Betriebe, Energie Bedarfsformulierung 

Beschreibung der Empfehlung 

Die bei den Bedarfen definierten Ziele sollen messbar formuliert werden. (vgl. Kap. 2.4.2. und 2.4.7. im 
EvalBer., aber allgemein gültig). 

 

Wie wurde die Empfehlung umgesetzt bzw. warum wurde sie nicht berücksichtigt? 

Bei der Bedarfsbeschreibung geht es um die Beschreibung der Notwendigkeiten. Di e Quantifizierung 
bezieht sich auf die Maßnahmen; die Zielwerte werden im Indikatorenplan festgelegt. 

 

3.2.8. Empfehlung 08 

Kategorie der Empfehlung: SWOT-Analyse, Bedarfsbewertung 

Datum: 28/03/2014 

Thema: Forstwirtschaft Bedarfsformulierung 

Beschreibung der Empfehlung 

Bei einigen Bedarfen ist allerdings eine Überschneidung ihrer Zielsetzungen festzustellen. In diesen Fällen 
ist gegebenenfalls eine Zusammenfassung dieser jeweiligen Bedarfe möglich, wenn sie demselben 
Schwerpunktbereich zugeordnet sind. Zu nennen sind hier beispielsweise die Bedarfe (14) und (16), die 
beide dem Schwerpunktbereich 4A zugeordnet sind, sowie die Bedarfe (28) und (29), beide dem 
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Schwerpunktbereich 5C zugeordnet. 

 

Wie wurde die Empfehlung umgesetzt bzw. warum wurde sie nicht berücksichtigt? 

Bedarfe können sich tatsächlich überschneiden. Für die Maßnahmen selbst sind wiederum eindeutige 
Zielwerte festgelegt. 

 

3.2.9. Empfehlung 09 

Kategorie der Empfehlung: SWOT-Analyse, Bedarfsbewertung 

Datum: 28/03/2014 

Thema: Forstwirtschaft Bedarfsformulierung 

Beschreibung der Empfehlung 

Die beiden Bedarfe (28) und (29) überschneiden sich in ihrer Zielsetzung/Intentionen und können 
gegebenenfalls zusammengelegt und als ein einziger Bedarf formuliert werden (zumal sie auch beide im 
Schwerpunktbereich 5C verankert sind). 

 

Wie wurde die Empfehlung umgesetzt bzw. warum wurde sie nicht berücksichtigt? 

Diese Empfehlung kann nachvollzogen werden. Der besseren Sichtbarkeit halber werden die Bedarfe 
allerdings beibehalten. 

 

3.2.10. Empfehlung 10 

Kategorie der Empfehlung: SWOT-Analyse, Bedarfsbewertung 

Datum: 28/03/2014 

Thema: Bedarfe Bereich Biodiversität 

Beschreibung der Empfehlung 

Auch die Biologische Landwirtschaft, sollte in der Zielformulierung zu Bedarf 4.2.16 ergänzt werden. (vgl. 
Kap. 2.4.8. im EvalBer.). 

 

Wie wurde die Empfehlung umgesetzt bzw. warum wurde sie nicht berücksichtigt? 
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In diesem Bedarf wird keine Maßnahme explizit erwähnt, es tragen aber mehrere Maßnahmen zur 
Zielerreichung bei. 

 

3.2.11. Empfehlung 11 

Kategorie der Empfehlung: SWOT-Analyse, Bedarfsbewertung 

Datum: 28/03/2014 

Thema: Bedarfe Bereich Benachteiligte Gebiete 

Beschreibung der Empfehlung 

Der Anteil der Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete am landwirtschaftlichen Einkommen nach 
Gebietskategorien könnte als nationaler Kontextindikator eingeführt werden bzw. als zusätzlicher nationaler 
Ergebnisindikator verwendet werden. (vgl. Kap. 2.4.14. im EvalBer.). 

 

Wie wurde die Empfehlung umgesetzt bzw. warum wurde sie nicht berücksichtigt? 

Die Sinnhaftigkeit dieses Indikators wird nicht gesehen. Wäre ein hoher Wert gut oder schlecht? 

 

3.2.12. Empfehlung 12 

Kategorie der Empfehlung: SWOT-Analyse, Bedarfsbewertung 

Datum: 28/03/2014 

Thema: SWOT und Bedarfe Daseinsvorsorge 

Beschreibung der Empfehlung 

Die Begrifflichkeiten zur Daseinsvorsorge sollten vereinheitlicht werden (im EvalBer.) (vgl. Kap. 2.4.15. im 
EvalBer.). 

 

Wie wurde die Empfehlung umgesetzt bzw. warum wurde sie nicht berücksichtigt? 

Die Begrifflichkeiten wurden mit den fachlich zuständigen Ressorts abgestimmt. 
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3.2.13. Empfehlung 13 

Kategorie der Empfehlung: Aufbau der Interventionslogik 

Datum: 20/02/2012 

Thema: Strategie: Schutzgut Biodiversität 

Beschreibung der Empfehlung 

Vermehrt Schwächen im Bereich Biodiversität auch in die Strategie aufnehmen. (vgl. Zwischenbericht 
Zwischenbericht 2/1: Bedarfsidentifikation und Strategie). 

 

Wie wurde die Empfehlung umgesetzt bzw. warum wurde sie nicht berücksichtigt? 

Es wurden Schwächen aufgegriffen und in die Strategie aufgenommen (z. B. naturnahen Umgang mit 
Landschaftselementen und Sicherung von alten, seltenen Kulturpflanzen und Nutztierrassen). 

 

3.2.14. Empfehlung 14 

Kategorie der Empfehlung: Aufbau der Interventionslogik 

Datum: 24/09/2013 

Thema: Strategie: Risikomanagement gem. Art. 36-39 

Beschreibung der Empfehlung 

Bezüglich Art. 38-40 wäre es wichtig zu argumentieren, warum trotz eines Bedarfs keine Maßnahmen 
(außer Bildungs-, Informationsmaßnahmen) angedacht sind (vgl. Protokoll Workshop 2). 

 

Wie wurde die Empfehlung umgesetzt bzw. warum wurde sie nicht berücksichtigt? 

Dies ist mit der Dichte der nationalen Angebote in Bezug auf Versicherungen für das Produktionspotenzial 
begründet. 

 

3.2.15. Empfehlung 15 

Kategorie der Empfehlung: Aufbau der Interventionslogik 

Datum: 05/03/2014 

Thema: Strategie: Informations- und Absatzfördermaßnahmen gem. Art. 16 

Beschreibung der Empfehlung 
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anwenden (und nicht auf Flächenbetrag 1) sollte ins Programm aufgenommen aufgenommen werden. 

 

Wie wurde die Empfehlung umgesetzt bzw. warum wurde sie nicht berücksichtigt? 

Wurde berücksichtigt. 

 

3.2.25. Empfehlung 25 

Kategorie der Empfehlung: Aufbau der Interventionslogik 

Datum: 05/03/2014 

Thema: Artikel 31 AZ 

Beschreibung der Empfehlung 

Auch den almbezogenen Teil der Ausgleichszulage nach der Erschwernis zu differenzieren sollte ins 
Programm aufgenommen werden. 

 

Wie wurde die Empfehlung umgesetzt bzw. warum wurde sie nicht berücksichtigt? 

Wurde berücksichtigt. 

 

3.2.26. Empfehlung 26 

Kategorie der Empfehlung: Aufbau der Interventionslogik 

Datum: 05/03/2014 

Thema: Art. 17, Vorhabensart 4.1.1 

Beschreibung der Empfehlung 

Kosten der beantragten Investition wurden um 5.000 EUR gesenkt. 

 

Wie wurde die Empfehlung umgesetzt bzw. warum wurde sie nicht berücksichtigt? 

Wurde berücksichtigt. 
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3.2.27. Empfehlung 27 

Kategorie der Empfehlung: Aufbau der Interventionslogik 

Datum: 05/03/2014 

Thema: Art. 17, Vorhabensart 4.1.1 

Beschreibung der Empfehlung 

Ausnahmetatbestände sollten aufgenommen werden. 

 

Wie wurde die Empfehlung umgesetzt bzw. warum wurde sie nicht berücksichtigt? 

Wurde berücksichtigt. 

 

3.2.28. Empfehlung 28 

Kategorie der Empfehlung: Aufbau der Interventionslogik 

Datum: 05/03/2014 

Thema: Art. 19, Vorhabensart 6.1 

Beschreibung der Empfehlung 

Als Aufzeichnungen, die einen Zuschlag zum 2. Teilbetrag von 2.000 Euro ermöglichen, wird 
auch die Mitarbeit in Arbeitskreisen anerkannt. 

 

Wie wurde die Empfehlung umgesetzt bzw. warum wurde sie nicht berücksichtigt? 

Wurde berücksichtigt. 

 

3.2.29. Empfehlung 29 

Kategorie der Empfehlung: Aufbau der Interventionslogik 

Datum: 05/03/2014 

Thema: Artikel 28 - Zucht von gefährdete Nutztierrassen 
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3.2.34. Empfehlung 34 

Kategorie der Empfehlung: Aufbau der Interventionslogik 

Datum: 05/03/2014 

Thema: Strategie: Ausgleichszulage. gem. Art. 31 

Beschreibung der Empfehlung 

Berggebiete im Bereich der Priorität 4a, 4b und 4c etwas stärker berücksichtigen (vgl. Zwischenbericht 2/2 
Interventionslogik). 

 

Wie wurde die Empfehlung umgesetzt bzw. warum wurde sie nicht berücksichtigt? 

Wurde im Text aufgenommen. 

 

3.2.35. Empfehlung 35 

Kategorie der Empfehlung: Aufbau der Interventionslogik 

Datum: 28/03/2014 

Thema: Kohärenz mit GSR, PV allgemein 

Beschreibung der Empfehlung 

Fertigstellung von Abschnitt 14.1 (unvollendete Säule 1, ESF etc., Komplementaritäten...) (Lukesch). 

Abgrenzung und Komplementarität mit Säule 1. Besonders wichtiger Punkt: Greening (EvalBer. 3.2.6.2). 

Verpflichtungserklärung der Förderwerber, dass sie bei M 3.2 keine weiteren Förderungen gem. VO (EG) 
Nr. 3/2008 oder Art. 35 Abs. 2 der Grundverordnung beziehen (EvalBer. 3.2.5.1). 

 

Wie wurde die Empfehlung umgesetzt bzw. warum wurde sie nicht berücksichtigt? 

Wurde in den Text aufgenommen. 

 

3.2.36. Empfehlung 36 

Kategorie der Empfehlung: Aufbau der Interventionslogik 

Datum: 28/03/2014 
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Datum: 28/03/2014 

Thema: Relevanz und Kohärenz der Maßnahmen: Interventionslogik 

Beschreibung der Empfehlung 

Artikel 17 beinhaltet die systematische Bereitstellung von ökologischer Agrarinfrastruktur (Submaßnahme 
4.4, Vorhabensart 4.4.2) beispielsweise Bodenschutzanlagen, Wasserrückhalteräume, Böschungen, Raine, 
Landschaftselemente) und dient der Entwicklung der agrarischen Fluren und der Stabilisierung des 
Landschaftshaushalts (ingenieurmäßig geplante Bereitstellung ökologischer Agrarinfrastruktur). 
Investitionen zum Erhalt der Biodiversität, der Erreichung oder Erhaltung eines günstigen 
Erhaltungszustands von Arten und Habitaten sind nicht Inhalt dieses Artikel (sondern Art. 20) und daher 
entsprechend zu streichen. (EvalBer. 3.4.16.2) 

 

Wie wurde die Empfehlung umgesetzt bzw. warum wurde sie nicht berücksichtigt? 

Empfehlung wurde nicht umgesetzt, denn Artikel 17 sieht sehr wohl umweltrelevante Investitionen vor. 

 

3.2.46. Empfehlung 46 

Kategorie der Empfehlung: Aufbau der Interventionslogik 

Datum: 28/03/2014 

Thema: Relevanz und Kohärenz der Maßnahmen: Interventionslogik 

Beschreibung der Empfehlung 

Artikel 34 (Code 15) fehlt im Indikatorplan der Priorität 4 und sollte ergänzt werden. (EvalBer. 3.4.27.2) 

 

Wie wurde die Empfehlung umgesetzt bzw. warum wurde sie nicht berücksichtigt? 

Empfehlung wurde umgesetzt. 

 

3.2.47. Empfehlung 47 

Kategorie der Empfehlung: Aufbau der Interventionslogik 

Datum: 28/03/2014 

Thema: Relevanz und Kohärenz der Maßnahmen: Interventionslogik 

Beschreibung der Empfehlung 
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Warum gerade Kleinschulen? Welche Schulen gelten als klein? Gemäß SWOT-Analyse bestehen Defizite 
hinsichtlich Betreuungseinrichtungen, nicht bei der Schulfinanzierung. 

 

3.2.50. Empfehlung 50 

Kategorie der Empfehlung: Aufbau der Interventionslogik 

Datum: 28/03/2014 

Thema: Relevanz und Kohärenz der Maßnahmen; Nachhaltige Entwicklung: Verkehrsinvestitionen, 
Forstwegebau 

Beschreibung der Empfehlung 

Ad 8.2.6.3.4 Ländliche Verkehrsinfrastruktur (alle Empfehlungen beziehen sich auf das mit ELER-Mittel 
geförderte Bundeswegebauprogramm): 

Mehr Fokus auf die Instandsetzung zu Lasten des Neubaus, Beschränkung der Förderbarkeit auf 
Fahrbahnbreiten von maximal 3,5 Fahrbahnbreite (Landschaftsschutz). (EvalBer. 3.4.11.2) 

Erweiterungen und Kapazitätserhöhung des Güter- und Forstwegenetzes sollten im Sinne der Nachhaltigkeit 
in der Umsetzung besonderen Bedacht auf den realen Bedarf nehmen, angemessen und landschaftsschonend 
sein (entsprechende Formulierung von Richtlinien). (vgl. Kap. 6.2.3 im EvalBer.) 

 

Wie wurde die Empfehlung umgesetzt bzw. warum wurde sie nicht berücksichtigt? 

Die Empfehlung stimmt mit den Maßnahmenbeschreibungen in großem Umfang überein. 

 

3.2.51. Empfehlung 51 

Kategorie der Empfehlung: Aufbau der Interventionslogik 

Datum: 28/03/2014 

Thema: Relevanz und Kohärenz der Maßnahmen: Bodenbewirtschaftung 

Beschreibung der Empfehlung 

Aufnahme eines Minimums von 15% Bodenbedeckung. (EvalBer. 3.4.18.1) 

 

Wie wurde die Empfehlung umgesetzt bzw. warum wurde sie nicht berücksichtigt? 
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Im Zuge der Planung der konkreten Evaluierungsaktivitäten wird darauf explizit Bezug genommen werden. 

 

3.2.60. Empfehlung 60 

Kategorie der Empfehlung: Aufbau der Interventionslogik 

Datum: 28/03/2014 

Thema: Beitrag der Maßnahmen zu Zielen: Bodenbewirtschaftung 

Beschreibung der Empfehlung 

Die Erhebung von Bodenanalysen hinsichtlich der Entwicklung des Bodenkohlenstoffgehaltes würde den 
Beitrag des biologischen Landbaus zum Boden- und Klimaschutz quantifizierbarer machen. 
(EvalBer.3.6.22.2) 

 

Wie wurde die Empfehlung umgesetzt bzw. warum wurde sie nicht berücksichtigt? 

Im Zuge der Planung der konkreten Evaluierungsaktivitäten wird darauf explizit Bezug genommen werden. 

 

3.2.61. Empfehlung 61 

Kategorie der Empfehlung: Aufbau der Interventionslogik 

Datum: 28/03/2014 

Thema: Beitrag der Maßnahmen zu Zielen: Bio-Landbau 

Beschreibung der Empfehlung 

Es wird in Aussicht gestellt, dass die Biodiversitätswirkung der Biologischen Landwirtschaft in der neuen 
Programmperiode noch weiter verstärkt werden soll. Dies sollte jedenfalls mittels eines spezifischen 
Evaluierungsprojektes überprüft werden. Es sollten auch kritische Anmerkungen bisheriger Studien 
Erwähnung finden. (EvalBer. 3.4.21.2 und 3.6.21.2) Zudem sollten in einem spezifischen 
Evaluierungsprojekt zur biologischen Landwirtschaft in der neuen Programmperiode Klimaschutzaspekte 
verstärkt untersucht werden. 

 

Wie wurde die Empfehlung umgesetzt bzw. warum wurde sie nicht berücksichtigt? 

Im Zuge der Planung der konkreten Evaluierungsaktivitäten wird darauf explizit Bezug genommen werden. 
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3.2.62. Empfehlung 62 

Kategorie der Empfehlung: Aufbau der Interventionslogik 

Datum: 28/03/2014 

Thema: Beitrag der Maßnahmen zu Zielen: LEADER 

Beschreibung der Empfehlung 

Es ist auf eine ausreichende Dotierung der Unterstützungs- und Beratungsleistungen für die Erarbeitung und 
Umsetzung der Lokalen Entwicklungsstrategie durch die LAGen zu achten, um auf die Bedarfe und 
Bedürfnisse der lokalen Bevölkerung entsprechend eingehen zu können (EvalBer. 3.3.13.2 und 3.6.29.2) 
Stärkere Betonung der Bedeutung einer verstärkten Autonomie in der LAG-Entscheidungsfindung und 
Umsetzung von Initiativen für die flexible und regionsspezifische Umsetzung. (EvalBer. 3.6.29.2) 

 

Wie wurde die Empfehlung umgesetzt bzw. warum wurde sie nicht berücksichtigt? 

Die Verwaltungsbehörde hat bereits im Jänner 2014 mit der Durchführung von Vorbereitungsseminaren zur 
Stärkung der strategischen Kompetenzen der LAG begonnen. Die potenziellen LAG wurden umfassend 
über die künftigen Anforderungen informiert. 

Die LAG-Autonomie wird in keiner Weise eingeschränkt sein. 

 

3.2.63. Empfehlung 63 

Kategorie der Empfehlung: Aufbau der Interventionslogik 

Datum: 28/03/2014 

Thema: Nationales Netzwerk 

Beschreibung der Empfehlung 

Es wird empfohlen, verstärkt Arbeiten zur Diskussion von Umsetzerfahrungen im Sinne von 
Reflexionsschleifen in die periodischen Netzwerkarbeiten einzubauen. Bei der nationalen Vernetzungsarbeit 
ist ein Schwerpunkt auf die Information der breiten Öffentlichkeit zu legen, was eine einfache und öffentlich 
nachvollziehbare, kontinuierliche Dokumentation der Umsetzung der Programmaktivitäten erfordert. 
(EvalBer. 3.6.30.2) 

 

Wie wurde die Empfehlung umgesetzt bzw. warum wurde sie nicht berücksichtigt? 



 

146 

Diese Empfehlung wird als sehr hilfreich erachtet. In der Umsetzung der Vernetzungsaktivitäten wird darauf 
Bezug genommen werden. 

 

3.2.64. Empfehlung 64 

Kategorie der Empfehlung: Aufbau der Interventionslogik 

Datum: 28/03/2014 

Thema: Unterstützungsarten: Evaluierung derselben 

Beschreibung der Empfehlung 

Neben den Wirkungen der einzelnen Vorhabensarten sollte auch die Effizienz und Effektivität der 
Unterstützungsarten als Evaluierungsgegenstand mitzuberücksichtigt und gegebenenfalls im Zuge der 
Umsetzung (z.B. auf Basis des AIR 2017) adaptiert werden. (Eval.Ber. 3.5.28.2) 

 

Wie wurde die Empfehlung umgesetzt bzw. warum wurde sie nicht berücksichtigt? 

Im Zuge der Planung der konkreten Evaluierungsaktivitäten wird darauf explizit Bezug genommen werden. 

 

3.2.65. Empfehlung 65 

Kategorie der Empfehlung: Aufbau der Interventionslogik 

Datum: 28/03/2014 

Thema: Unterstützungsarten: Niederlassungsprämie 

Beschreibung der Empfehlung 

Es sollte klar begründet werden, warum bei Eigentumsübergang (nicht aber bei langfristigen 
Pachtverträgen) ein Zuschlag zum zweiten Teilbetrag gewährt wird. (EvalBer. 3.5.9.2) 

 

Wie wurde die Empfehlung umgesetzt bzw. warum wurde sie nicht berücksichtigt? 

Durch Eigentumsübergang ist die Betriebsentwicklung besser abgesichert. 
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3.2.66. Empfehlung 66 

Kategorie der Empfehlung: Aufbau der Interventionslogik 

Datum: 28/03/2014 

Thema: Unterstützungsarten: Genetische Ressourcen 

Beschreibung der Empfehlung 

Die Einstiegsmöglichkeit sollte über zwei Jahre hinausgehen. (EvalBer. 3.5.20) 

 

Wie wurde die Empfehlung umgesetzt bzw. warum wurde sie nicht berücksichtigt? 

Das Prinzip, keine Verpflichtungen zu begründen, die in die nächste Periode reichen, wird beibehalten. 

 

3.2.67. Empfehlung 67 

Kategorie der Empfehlung: Aufbau der Interventionslogik 

Datum: 28/03/2014 

Thema: Unterstützungsarten: Nationales Netzwerk 

Beschreibung der Empfehlung 

In der Planung der Organisationsstruktur, insbesondere der Einrichtung der Netzwerkservicestelle, ist auf 
die vielfältigen Aufgaben und die neu hinzugekommenen Aktivitäten bzw. Intensivierung bestimmter 
Aktiv itäten besonders Bezug zu nehmen. Das breite Aktionsfeld und die zusätzlichen Aufgaben des 
Netzwerkes erfordern eine stärkere Schwerpunktsetzung für das Nationale Netzwerk, das sich in der 
Erweiterung der Aktivitäten und der Rolle als Reflexionsgremium niederzuschlagen hat. Die festzulegenden 
Aktionspläne sollten den vielfältigen Aktivitätsbereichen, und insbesondere auch der unterstützenden Rolle 
des Netzwerkes bei der Umsetzung und Bewertung des Programms entsprechend differenziert erstellt 
werden, gleichzeitig ist der Netzwerkservicestelle ausreichend Flexibilität in ihrer Netzwerkarbeit 
einzuräumen. (EvalBer. 3.5.30.2) 

 

Wie wurde die Empfehlung umgesetzt bzw. warum wurde sie nicht berücksichtigt? 

In der Umsetzung der Vernetzungsaktivitäten wird darauf Bezug genommen werden. 

 

3.2.68. Empfehlung 68 

Kategorie der Empfehlung: Zielsetzung, Verteilung der Zuweisung der Finanzmittel 
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Datum: 28/03/2014 

Thema: Mittelzuweisung: Bio-Landbau 

Beschreibung der Empfehlung 

Die Erhöhung des Flächenausmaßes des biologischen Landbaus ist derzeit noch nicht abzusehen und sollte 
aus Klimaschutzsicht und durch die Mittelzuweisungen forciert, das heißt erhöht werden. (EvalBer. 
3.7.22.2) 

 

Wie wurde die Empfehlung umgesetzt bzw. warum wurde sie nicht berücksichtigt? 

Die Mittel für den biologischen Landbau wurden aufgestockt. 

 

3.2.69. Empfehlung 69 

Kategorie der Empfehlung: Zielsetzung, Verteilung der Zuweisung der Finanzmittel 

Datum: 28/03/2014 

Thema: Mittelzuweisung: AZ 

Beschreibung der Empfehlung 

Aufgrund der geplanten Kürzung der Budgetmittel bei der Ausgleichszulage und der vorliegenden 
aktuellsten Umsetzungsvariante wäre zu überprüfen, ob nicht das Gewicht des erschwernisabhängigen Teils 
der Flächenbeträge 1 und 2 zulasten des erschwernisunabhängigen Teils angehoben werden sollte bzw. 
könnte um dem Ausgleich der natürlichen Erschwernis ein größeres Gewicht zu geben. 
Weiters wird eine Einschränkung des Empfängerkreises auf Betriebe mit einer Mindestzahl von zehn 
Erschwernispunkten (Hauptkriterien IVL und KLIBO) und einer Bodenklimazahl von 40 empfohlen (mit 
einer Degression beginnend bei 35 Bodenklimazahlpunkten). (EvalBer. 3.7.25.2) 

 

Wie wurde die Empfehlung umgesetzt bzw. warum wurde sie nicht berücksichtigt? 

Im Vergleich zur Förderperiode 07-13 kommt es im neuen Programm zu einer stärkeren Berücksichtigung 
der Erschwernis. Dies bedeutet eine Begünstigung der Betriebe in höheren Erschwernislagen. Auch die 
Einschränkung des Empfängerkreises wurde in diesem Programm erstmals vorgenommen. 

 

3.2.70. Empfehlung 70 

Kategorie der Empfehlung: Zielsetzung, Verteilung der Zuweisung der Finanzmittel 

Datum: 28/03/2014 
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Kontextindikatoren für die Erfolgsmessung oft von Bedeutung sind, oft zu wenig spezifisch. Außerdem sind 
gerade in den umweltorientierten Maßnahmen auch regional differenzierte Indikatoren oftmals sinnvoll. 
Spätestens am Beginn der Programmumsetzung sollen daher für die fraglichen Maßnahmen 
programmspezifische Kontextindikatoren entwickelt werden und wo sinnvoll regionalisiert werden. 
Konkrete Vorschläge siehe EvalBer. (vgl. Kap. 4.2.8, 4.2.16, 4.2.17 im EvalBer.) 

 

Wie wurde die Empfehlung umgesetzt bzw. warum wurde sie nicht berücksichtigt? 

Im Zuge der Planung der konkreten Evaluierungsaktivitäten wird darauf explizit Bezug genommen werden. 

 

3.2.73. Empfehlung 73 

Kategorie der Empfehlung: Zielsetzung, Verteilung der Zuweisung der Finanzmittel 

Datum: 28/03/2014 

Thema: Programmspezifische Zielindikatoren 

Beschreibung der Empfehlung 

Die von der Europäischen Kommission vorgeschriebenen Target-Indikatoren sind fast durchwegs output-
orientiert und dürften eher statistischen Zwecken dienen. Sie sind daher bei vielen Maßnahmen nicht 
geeignet, den Fortschritt des Programms zu steuern und seinen Erfolg zu messen. Spätestens am Beginn der 
Programmumsetzung sollen daher für die fraglichen Maßnahmen programmspezifische Zielindikatoren 
entwickelt werden. Konkrete Vorschläge, die in den meisten Fällen einen überschaubaren 
Erhebungsaufwand verursachen, siehe EvalBer. (vgl. gesamtes Kap. 4.1, Kap. 4.2.14, 4.2.28-4.2.30 im 
EvalBer.) 

 

Wie wurde die Empfehlung umgesetzt bzw. warum wurde sie nicht berücksichtigt? 

Im Zuge der Planung der konkreten Evaluierungsaktivitäten wird darauf explizit Bezug genommen werden. 

 

3.2.74. Empfehlung 74 

Kategorie der Empfehlung: Zielsetzung, Verteilung der Zuweisung der Finanzmittel 

Datum: 28/03/2014 

Thema: Plausibilität Zielwert Basisdienstleistungen und Dorferneuerung 

Beschreibung der Empfehlung 
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Der Indikator der begünstigten Bevölkerung ist für Artikel 20 im Schwerpunktbereich 6B plausibler zu 
argumentieren. (vgl. Kap. 4.2.11 im EvalBer.) 

 

Wie wurde die Empfehlung umgesetzt bzw. warum wurde sie nicht berücksichtigt? 

Direkt im Programmtext ist für die Plausibiltät des Zielindikators keine Begründung vorgesehen. Dem 
angegebenen Zielwert liegen Kalkulationen in Zusammenhang mit Schätzungen zugrunde, welche separat 
dokumentiert wurden. 

 

3.2.75. Empfehlung 75 

Kategorie der Empfehlung: Zielsetzung, Verteilung der Zuweisung der Finanzmittel 

Datum: 28/03/2014 

Thema: Etappenziele Nationales Netzwerk für den ländlichen Raum 

Beschreibung der Empfehlung 

Die Arbeiten des Nationalen Netzwerkes sollten so wie die anderen Vorhaben im Zuge der 
Leistungsüberprüfung bewertet und im nationalen Umsetzungsbereich sowie hinsichtlich ihrer Wirksamkeit 
reflektiert werden. (vgl. Kap. 4.3.30 im EvalBer.) 

 

Wie wurde die Empfehlung umgesetzt bzw. warum wurde sie nicht berücksichtigt? 

Im Zuge der Planung der konkreten Evaluierungsaktivitäten wird darauf explizit Bezug genommen werden. 

 

3.2.76. Empfehlung 76 

Kategorie der Empfehlung: Vorkehrungen zur Durchführung des Programms 

Datum: 28/03/2014 

Thema: Evaluierungsintervall 

Beschreibung der Empfehlung 

Laut dem Text der EU-Verordnung ist neben den jährlichen Durchführungsberichten nur eine Ex-Post-
Evaluierung vorgesehen. Eine Mid-term-Evaluierung wäre hingegen sinnvoll, weil in der Mitte der Periode 
noch Möglichkeiten zur Nachbesserung bestünden. (vgl. Kap. 4.3.11 im EvalBer.) 
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Beauftragung einer Aufschlüsselung von progammrelevanten Daten nach Geschlecht und Diversität als 
notwendige Grundlage von differenzierteren SWOT-Analysen und effizienter und effektiver Planung. (vgl. 
Kap. 6.3.1 im EvalBer.) 

 

Wie wurde die Empfehlung umgesetzt bzw. warum wurde sie nicht berücksichtigt? 

Bei der Planung der Programmimplementierung wird darauf Bezug genommen werden. 

 

3.2.79. Empfehlung 79 

Kategorie der Empfehlung: Sonstiges 

Datum: 28/03/2014 

Thema: Chancengleichheit: Berichtswesen 

Beschreibung der Empfehlung 

Erhebung von geschlechts- und diversitätsspezifisch (z.B. Alter, Betriebsgröße, Bildung, Regionsspezifika, 
etc.) aufgeschlüsselten Daten hinsichtlich der Beteiligung, Nutzung, Gestaltung von Entwicklung im 
Rahmen des Programms. 
Auswertung mid-term und eventuelle Steuerung zur Verringerung von Benachteiligung und 
Entwicklungsferne. (vgl. Kap. 6.3.1 im EvalBer.) 

 

Wie wurde die Empfehlung umgesetzt bzw. warum wurde sie nicht berücksichtigt? 

Bei der Planung der Programmimplementierung wird darauf Bezug genommen werden, ggf. könnte eine 
dementsprechende Evaluierung durchgeführt werden. 

 

3.2.80. Empfehlung 80 

Kategorie der Empfehlung: Sonstiges 

Datum: 28/03/2014 

Thema: Klimaschutz und Anpassung 

Beschreibung der Empfehlung 

Bewusstseinsbildung ist für die Vermeidung und Anpassung zentral. Sie deckt Informationsdefizite und 
kann Maßnahmen mit mehrfach positiver Umweltwirkung unterstützen. Maßnahmen zur 
Bewusstseinsbildung werden an vielen Stellen im Programm angeführt. Im Sinne eines Mainstreamings des 
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Themas Klimawandel sind sie umfassend zu implementieren sowohl auf der Ebene der Weiterbildung von 
LandwirtInnen als auch von BeraterInnen. (vgl. Kap. 6.3.1 im EvalBer.) 

 

Wie wurde die Empfehlung umgesetzt bzw. warum wurde sie nicht berücksichtigt? 

Diese Empfehlung wird im Zuge der Programmimplementierung berücksichtigt werden. 

 

3.2.81. Empfehlung 81 

Kategorie der Empfehlung: Sonstiges 

Datum: 28/03/2014 

Thema: Klimaschutz 

Beschreibung der Empfehlung 

Extensive Landnutzung kann eine Vielzahl an gesellschaftlichen Bedarfen erfüllen, ist aber aus Sicht des 
Klimawandels nicht zwingend vorteilhaft. Um die Klimawirkung zu bewerten, ist in jedem Fall eine 
Kalkulation auf Ebene der Produkteinheit und Versorgungsbilanz erforderlich als Ergänzung zu 
flächenbasierten Indikatoren. iLUC-Effekte sollten dabei berücksichtigt werden. (vgl. Kap. 6.3.1 im 
EvalBer.) 

 

Wie wurde die Empfehlung umgesetzt bzw. warum wurde sie nicht berücksichtigt? 

Im Zuge der Planung der konkreten Evaluierungsaktivitäten wird darauf explizit Bezug genommen werden. 

 

3.2.82. Empfehlung 82 

Kategorie der Empfehlung: Sonstiges 

Datum: 28/03/2014 

Thema: Klima allgemein 

Beschreibung der Empfehlung 

Aufgrund der hohen Komplexität der Querschnittsthemen könnte die Einrichtung eines begleitenden 
Beirates zum Thema Klimawandel (wie auch zu den anderen Querschnittsthemen) sinnvoll sein. (vgl. Kap. 
6.3.1 im EvalBer.) 
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Österreich zeichnet sich durch eine vielerorts kleinräumige, vielfältige Kulturlandschaft aus, die einen 
entscheidenden Beitrag zur biologischen Vielfalt leistet. Schlüsselfaktoren für die Biodiversität im 
Ackerland sind der Anteil und die räumliche Verteilung von Brachen, geringe Schlaggrößen, die 
Verfügbarkeit von Landschaftselementen sowie ein geringer Pestizideeinsatz[16]. Zu den Grünland-
Schlüsselfaktoren zählen extensive Nutzungen, die auf Mähwiesen durch spätere Mahdtermine und 
geringere Düngungsintensitäten sowie durch die Ausstattung mit Landschaftselementen charakterisiert 
sind[17]. Auf Weideflächen ist ein geringer Viehbesatz pro Hektar relevant. Ein weiterer wichtiger Aspekt, 
die Agrobiodiversität betreffend, stellen seltene Haustierrassen und Kulturpflanzen dar, die genetisches 
Material für züchterische Fortschritte liefern. 

Innerhalb der letzten Jahrzehnte werden zunehmend Rückgänge der österreichischen Arten- und 
Lebensraumvielfalt verzeichnet, wovon insbesondere artenreiche Agrarökosysteme betroffen sind. Sowohl 
die Nutzungsintensivierung, als auch die Nutzungsaufgabe von gefährdeten Grünlandlebensräumen sowie 
die Beseitigung von Strukturelementen, wie Hecken, Einzelbäumen oder Steinmauern, führen zu negativen 
Entwicklungen bei fast allen relevanten Indikatoren. So hat die landwirtschaftlich genutzte Fläche mit 
hohem Naturwert (HNVF) von 2007 auf 2011 leicht abgenommen und nahm im Jahr 2011 rund 35% der 
landwirtschaftlich genutzten Fläche in Österreich ein. Die rückläufige Entwicklung ist dabei in erster Linie 
durch die Abnahme des extensiven Magergrünlandes bedingt. Biodiversitätsverluste spiegeln sich auch in 
der Entwicklung des Farmland Bird Index (FBI) wieder. Dieser Indikator hat von 2000 bis 2008 um 22,6% 
abgenommen. Aus den aktualisierten Bestandestrends der Indikatorarten wurde der FBI für den Zeitraum 
1998-2011 neu kalkuliert, mit dem Ergebnis, dass er in dieser Zeitspanne um 31,7% abgenommen hat[18]. 
In diesem Kontext ist aber zu berücksichtigen, dass die Entwicklung des Indikators neben der 
Landwirtschaft auch von anderen Faktoren beeinflusst wird (Siedlungs-, Verkehrs- und 
Wirtschaftstätigkeit). Nichts desto trotz ist die Verbesserung bzw. die Verlangsamung der negativen 
Entwicklung von biodiversitätsrelevanten Kontextindikatoren neben der Erreichung der Ziele der EU-
Biodiversitätsstrategie bis 2020 eine zentrale Herausforderung des Programms. Die Biodiversitätsstrategie 
hat mitunter zum Ziel den Beitrag der Land- und Forstwirtschaft zur Erhaltung und Verbesserung der 
Biologischen Vielfalt zu erhöhen. 

Wichtige Lebensräume für zahlreiche tierische und pflanzliche Organismen sind außerdem Böden. Die 
biologische Vielfalt des Bodens ist für zahlreiche wichtige Funktionen verantwortlich, wie etwa die 
Nährstofffreisetzung in pflanzenverfügbare Formen oder die Bereitstellung von chemischen und genetischen 
Ressourcen. 

Die Europäische Bodenschutzstrategie (KOM(2012) 46 final) zielt neben der Erhaltung von 
Bodenfuktionen, insbesondere auch auf den Schutz der Bodenqualität und der nachhaltigen Bodennutzung 
ab. Neben der Flächenversiegelung ist die biologische Vielfalt des Bodens insbesondere durch intensive 
landwirtschaftliche Nutzungen, die mit Bodenerosion und dem Abbau organischer Substanz einhergehen, 
bedroht. 

Oberflächengewässer weisen in der Regel auch eine hohe biologische Vielfalt auf. Aufgrund des hohen 
Nutzungsdrucks gehören diese aber zu den gefährdetsten Lebensräumen Österreichs. Die 
Zustandsbewertung heimischer Oberflächengewässer zeigt, dass sich derzeit nur 35% der österreichischen 
Fließgewässer in einem sehr guten oder guten ökologischen Zustand befinden, der Rest verfehlt die 
Zielvorgaben der EU-Wasserrahmenrichtlinie (RL 2000/60/EG). So weisen rund zwei Drittel der Gewässer 
aufgrund von Beeinträchtigungen der Gewässerstruktur und der Abflussverhältnisse keinen guten 
ökologischen Zustand auf. 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































